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Wien,amDienstag,den30.Dezember1924
DieLustbarkeitsabgabevomRadio.SchonseitdenerstenRadivorführun-¬
genwurdedieFrage,obdieseVeranstaltungenderLustbarkeitsabgabeun-¬
terllegenvomWienerMagistratpflichtgemässgeprüftDieeinmütigeAn-¬
schauungderzuständigenStellengehtnundahin,dassauchnichtderge-¬
ringsteZweifeldarüberbestehenkann,dassdieRadiovorführungendurch-¬
ausunterdasgeltendeGesetzüberdieLustbarkeitsabgabefallen.

VoneinemstaatlichenRegal,dasSteuerfreiheitgeniesst,kanngar
keineRedesein.Abgesehendavon,dassdievamStaatunmittelbarbetrie-¬
benenStaatstheatervollkommenunbestrittenderLustbarkeitsabgabeun¬
terliegen,wurdebeimRadioüberhauptnichtdieFormeinesstaatlichen
Betriebesgewählt,sonderneshandeltsichumeineAktiengesellschaft,andersogarBankinstitute ,wiedieSteirerbank,beteiligtsind.DieGemeinde-¬
verwaltunghat aberdessenungeachtetundwiewohldie Ravagsichdurchaus
alseinErwerbsunternehmenkennzeichnet,mitRücksichtaufdiegrosseBe-¬
deutung,diediesergewaltigentechnischenNeuerungzukommt,vonvornehe-¬
reindenStandpunkteingenommen,dieSteuerfrageeinerbesondersgünsti-¬genBehandlungzuunterziehenunddiereinfiskalischenErwägungenweit
zurückzustellenAllerdingsnichtetwazurVermehrungderErwerbsmöglich-¬
keitenderRavag,sondernausschliesslichzurHebungdesheutenochkei-¬
neswegsallenberechtigtenAnsrüchenGenügeleistendenNiveausderDar¬
bietungen.DieseAuffassungkommtindeutlicherWeiseineinemSchreiben
zumAusdruck,dassderstädtischeFinanzreferentandenVertreterderGe¬
meindeWieninderRavag,HofratStern,voreinigenTagengerichtethat .In
diesemSchreibenwurdenusterZustimmungdesBürgermeistersjeneBedingun-¬
genformuliert,unterdenendieGemeindederRavageineäusserstweitge¬
hendePauschalierungderLustbarkeitsabgabezugesteht.WenndieRavag
diesenForderungenderGemeinde,diezweifellosdievolleBilligungaller
Abonnentenfindenwerden ,zustimmt ,dannbeschränktsichdieAbgabebeiden
ibonnentenzu20,000KronenaufeintausendKronenundbeidenAbonnenten
gu60000KronenausdreitausendKronenmonatlich,einBetragvondemman
gewissnichtsagenkann ,dasser zueinerHinaufsetzungderAbonnementsprei-¬
se führenkönnte ,dadie Ravagsichin einersehrgünstigenfinanziellen
Lagebefindet . AlsGrundlagedesPauschaleswurdenlediglichdie inWien
befindlichenAbonnentengenommen.MitdervonderGemeindevorgeschlagenenLösungwürdeaucheineSon
derbesteuerungjenerGasteundKaffehäuser,dieRadioeinrichtungen,voral-¬
lemLautsprechanlagengeschaffenhaben,vermiedenwerden,wasfürdieEnt-¬
wicklungdesRadiosdeswegenvonBedeutungist ,weilhiernebenderLust-¬
barkeitsabgabenochdieNahrungs-undGenussmittelabgabein Betrachtkommt.
AusdemerwähntenSchreibengehthervor ,dassdieGemeindedurchausbereit
ist ,auchwegendieserGruppemitderRavagunmittelbareinePauschalierung
vorzunehmen,umdannvonderBesteuerungdieserBetriebevollkommenabzu¬

sehenEineStellungnahmederRavagzudiesemAnbotderGemeindeistbis-¬hernochnichterfolgt.SolltedieRavagetwadierechtlicheZuständigkeit
derBesteuerunganundfürsichbekämpfen,sowürdedieGemeindeihreAuf-¬
fassungimInstanzenwegvertreten,dochwäredamitnaturgemässdasAnbôt
derbegünstigtenPauschalierunghinfällig.DasbereitserwähnteSchreibenhatfolgendenWortlaut:

SehrgeehrterHerrHofrat!IchnehmehöflichenBezugaufdie
RAWAGzupflegenGelegenheithatteundbeehremichIhnenfolgendes
mitzuteilen:WaszunächstdiereinrechtlicheFrageanlangt,so

wurdesieeingehendstvonalleninBetrachtkommendenInstanzenge-¬
prüit.DieübereinstimmendeMeinungdesMagistratesgehtdahin,dassdieAbgabepflichtderRAWAGnichtdemgerinstenZweifelunter-¬
liegenkönne.DarüberhinauswerdenaberauchalleVeranstaltungeninGast-undCafehäusernalssteuerpflichtigerachtet,wobeineben
derLustbarkeitsabgabenochdieNahrungs-undGenussmittelabgabein
Betrachtkommt.IngrundsätzlicherBeziehungkanndieGemeindesich
inkeineErörterungeneinlassenundmüssteihrenStandpunktgegen-¬
übereinerBestreitunginallenInstanzenaufrechthalten.HingegenbestehtunterbestimmtenVoraussetzungendurch¬
ausdieNeigung,derRAWÄGsehrweitgehendesEntgegenkommenzuzeie
gen.NachderArtderDarbietungenisfderAbgabesatzvondreissig
Prozentanzuwenden.ImGesetzeistaberauchdieMöglichkeitvon
Pauschalierungenvorgesehen.IndieserBeziehungmacheichdenfol¬
gendenVorschlag:DieBemessungwäreunterZugrundelegungderje-¬
weiligenAnzahllediglichderWienerAbonnementenvorzuneh¬
men.DadurchwärederunerwünschteZustandvermieden,dassder
RAWAGvonunsauchunterdemTitelderausserhalbWienswohnenden
HörermiteinerWienerAbgabebelastetwird.WasdieHöhederAb¬
gabeselbstbetrifft,sowürdeichdafüreintreten,dasssichdie
GemeindebeidenderzeitigenAbonnementgebührenderRAWAGbeiden
Abonnentenzu20,000KronenmittausendKronenproMonatundbei
jenenzu60.000Kronenmit3,000Kronenbegnüge.BezüglichderGast
undCafehäusermüsstemaneinSonderabkommentreffen.Esbedeutetdiesalso,dassdieGemeindeauffünfSechstelderihrgesetz-¬
lichzustehendenAnsprücheundbezüglichderGast-undCafehäuserzu
einerentgegenkommendenRegelungbereitist .DieGemeindekannaufsoerheblicheEinnahmen,wiebereits
erwähnt,nurunterganzbestimmtenVoraussetzungenverzichten,Selbst-¬
verständlichnichtzugunstenderAktionäre,zumaldieGemeinde,die
jaselbstGrossaktionärist ,keinebeeondereVerzinsunganstrebt,
DerSteuerverzichtsollaberauchnichtzudemZweckederHerabset¬
zungderAbonnementgebührengeschehen,derenHöhezueinerBemänge¬
lungkeinenAnlassgibt,FürdieGemeindeistvielmehreinanderer
Gesichtspunktentscheidend.DieWünschederStadtWiengehendahin,
esmögedasNiveauderDarbietungenganzwesentlichgehobenwerden.
GeradedasRadiemitseinemgewaltigen,garnichtabschätzbaren
ZuhörerkreisschliesstPropagandemöglichkeitenfürWieninsichg
andenenwirnichtvorübergehendürfenundfürdiesehrnamhafteOpferzubringendieGemeindegewilltist .Wirwerdenverlangen,das
dassbezüglichallermusikalischenDarbietungeneinweitstrengerer
Masstabangelegtwerdealsbisher.VondengegenwärtigenVeranstale
tungenentsprichtnurderkleinereTeildemhoheninternationalen
RangeWiensalsMusikstadt.EsmüsstealsGrundsatzgelten,durch-¬
wegsvollwertigekünstlerischeLeistungenzubieten.Wennwirklich
undausnahmslosnurdasBestegebotenwird,sowürdedieseineso
starkePropagandafürWienbedeuten,dasseswohlverantwortet
werdenkann,auferheblicheEinnahmenzuverzichten.

UeberdievorläufignochnichtganzausgereiftanFragender
wirtschaftlichenundBildungsnachrichtenmüsstennochBesprechungen

stattfinden.Eswäreinsbesonderediereinfashlicheundvonjeder
TendenzfreieArtderDurchführungzugewährleisten.

WiediesesAnbotbeweist ,ist die Gemeindegeneigt ,im
InteressedervollenAnsnützungdiesergrossentechnischenErrungen¬

Besprechung,dieichmitIhneninAngelegenheitderBesteuerungderschaftdiefinanziellenErwägungenweitzurückzustellen.IchgebeesIhnenalsVertreterderGemeindeinderRAWAGanheim,dieübri¬
genMitgliederdesVerwaltungsratesvondiesemSchreibenzuverständig

gen - .
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DieFestbeleuchtungdesRathauses.AufErsuchenderPolizeidirektion
wurdedie amNeujahrstag anlässlich der VollendungdesOpponitzer
WasserkraftwerkesstattfindendeFestbeleuchtungdesRathausesauf
folgendeStundenendgültigfestgesetzt :Nachmittagsvonfünf bissechs
undabendsvonachtbis neunUhr.

Wähleraufnahme .DerWienerMagistrathatin alle Häuserfür diean-¬
fangsJännerstattfindendeWähleraufnahmedieHauslistenundWähler-¬
anlageblätter zustellen lassen . Solltenwider Erwarten einzelne Häuser

mit diesen Prucksorten nicht beteilt wordensein,so sind dieFormula¬
re sofortbeimmagistratischenBezirksamtzuverlangen.

Am . Jänner 1925 werden die Beauftragten des Nagistrats mit der

UeberprüfungderWähleranlageblätterundHauslistenbeginnen.DieZeit
zu der dieser Jeauftragte in das Haus kommenwird ,wird mindestens24

Stundenfrüher demHauseigentümegbekanntgegeben.
ImInteresse der Wahlberechtigtenliegt es ,dass zur Seit derUeber¬

prüfung in jeder Wohnungwenigstenseine zur Auskunftserteilungbefä¬

higtePersonmitdenerforderlichenDokumenten,wieTauf- ,Geburts- ,Hei¬
matsschein ,Optionskrkunde,MeldezetteldesUntermieters ,anwesendist ,
oderdassdieseDokumentedemPeuaftragtenaufandereArtzugänglich
gemachtwerden.

Schliesslich wird nochhervorgehoben ,dass es jedemWahlberechtig¬
ten freisteht - seinWähleranlageblattunmittelbardemmagistratischen
BezirksamtseinesWohnorteszuübergebenundzugleichdiefürdieBe¬
urteilung seiner Wahlberechtigungerforderlichen Dokumentevorzuweisen.
In diesemFall hat er jedochdenHauseigentümeroderdessenStellver-¬
treter hievonzuverständigen.

- .

AltbürgermeisterReumannimBundesrat.InderheutigenSitzungdesBun-¬
desrates erschien AltbürgermeisterReumannzumersten Malenach
seiner Erkrankungundleistete die Angelobung .DerAltbürgermeister
hat sich von seiner Erkrankung vollkommen erholt und nahm in vol - ¬

lerkörperlicherFrischeandenBeratungenteil .ErwarSegenstand
herzlicherBegrüssungseitensder MitgliederdesBundesratesal¬
ler Parteien .

- . —. —. —
Ausdehnungdes Silvester -Nachtverkehresbis 4 Uhr .MitRücksicht
auf die vonder Polizeibehördeauf 4 Uhrfrüh festgelegteSperr¬
stundederKaffeehäuserundsoweiterwirdderSilvester-Nachtver¬
kehr der städtischen Strassenbahnen bis ungefähr 4 Uhr ab Ringver

kängert.
DerStrassenbahnfahrpreisam1 .und6 .Jänner1925 .AmDonnerstag,
den1 .Jänner( Neujahr )gilt auf denstädtischenStrassenbahnen
der Sonntagsfahrpreis .Demnachhabenan diesemTagedieFrühfahr¬
scheine ,Hin -und Rückfahrscheine und WochenkartenkeineGiltigkeit .

AmDienstag ,den 6 .Jänner ( heilige 3 Könige )gilt derWerktags - ¬

fahrpreis undhabendemnachan diesemTagedie Frühfahrscheine ,Hin¬
und Rückfahrscheine und WochenkartenGiltigkeit .Fürsorgescheine
habenan beidenTagenkeineGiltigkeit .
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